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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir weisen noch einmal auf die wichtigsten Änderungen durch die neuen Geringfügigkeits-
Richtlinien 2024 hin. 

Hintergrund: In den Geringfügigkeits-Richtlinien finden Arbeitgeber sowie Minijobber alle Informationen 
rund um die gesetzlichen Regelungen bei Minijobs. Am 14.12.2023 haben die Spitzenorganisationen der 
Sozialversicherung eine neue Version veröffentlicht. Die aktuelle Fassung löst die alten Richtlinien aus 
August 2022 ab. Sie gelten ab dem 1.1.2024. 

Die Geringfügigkeits-Richtlinien wurden aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns 
zum 1.1.2024 angepasst. Zusammenfassend ergeben sich im Vergleich zur letzten Fassung der 
Geringfügigkeits-Richtlinien folgende rechtliche Änderungen: 

• Erhöhung der Minijob-Grenze 

Seit Oktober 2022 ist die Minijob-Grenze dynamisch und an den gesetzlichen Mindestlohn gekop-
pelt. Das bedeutet, dass sich die Verdienstgrenze immer erhöht, wenn der Mindestlohn steigt. Mit 
der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12,41 € pro Stunde wird die Minijob-Grenze 
zum 1.1.2024 entsprechend auf 538 Euro im Monat erhöht. Im Jahr 2025 erhöht sich der Mindest-
lohn auf 12,82 €. Die Minijob-Grenze beträgt dann 556 €. 

Weitere Informationen zur neuen Verdienstgrenze finden Sie auf der Homepage des Minijob-
Zentrale (https://www.minijob-zentrale.de/DE/home/home_node.html) 

 

 

 

 

https://magazin.minijob-zentrale.de/mindestlohn-minijob-2024/
https://magazin.minijob-zentrale.de/mindestlohn-minijob-2024/
https://www.minijob-zentrale.de/DE/home/home_node.html
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• Wegfall der Übergangsregelungen für Beschäftigungen mit einem Verdienst von 450,01 bis 
520 Euro im Monat 

Für Beschäftigungen mit einem Verdienst von 450,01 bis 520 € im Monat galten bis 
zum 31.12.2023 besondere Übergangsregelungen. Diese Regelungen entfallen zum 1.1.2024. 

Die aktuellen Geringfügigkeits-Richtlinien sind ebenfalls auf der Homepage der Minijob-
Zentrale veröffentlicht. Quelle: Minijob-Zentrale, Newsletter v. 30.1.2024 (il) 

Fundstelle(n): NWB BAAAJ-57975 

 

 
 

Zitat der Woche 

„Die Familie ist die älteste aller Gemeinschaften und die einzige natürliche.“ 

Jean-Jacques Rousseau 

 
 
 
 
 
 

Haben Sie noch Fragen? Gerne können Sie uns per Telefon oder E-Mail erreichen. 
Wir sind für Sie da! 

 
Weitere Informationen über unser Unternehmen erhalten Sie im Internet unter 

www.franz-partner.de 
 

 

https://www.minijob-zentrale.de/DE/service/geringfuegigkeits-richtlinien/geringfuegigkeits-richtlinien_node.html
https://www.minijob-zentrale.de/DE/service/geringfuegigkeits-richtlinien/geringfuegigkeits-richtlinien_node.html
http://www.franz-partner.de/

